
 

 

  
 

Förderprogramm des Landkreises Lüneburg 

für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum 
 

Liste der förderfähigen Maßnahmen und deren technische 

Mindestanforderungen 
 
Gefördert werden energetische Maßnahmen zur Wärmedämmung, die Erneuerung/der Einbau/die 

energetische Ertüchtigung von Fenstern und Außentüren von beheizten Räumen und die Optimierung der 

Heizungsanlage (außer Öl- und Kohleheizungen). 

 

Es werden grundsätzlich alle Maßnahmen gefördert, die unmittelbar für die Ausführung und 

Funktionstüchtigkeit erforderlich sind. Dies umfasst das Material sowie den fachgerechten Einbau und die 

Verarbeitung durch die jeweiligen Fachunternehmen. Sofern im Rahmen der Sanierung weitere, nicht 

förderfähige Modernisierungen durchgeführt werden, sind die damit verbundenen Einzelleistungen und 

entsprechenden Kosten separat aufzuführen. 

Weiterhin werden die notwendigen Nebenarbeiten gefördert, die unmittelbar im Zusammenhang mit der 

energetischen Sanierung stehen (z. B. Wiederherstellung durch Maler- und Fliesenarbeiten). Im 

Folgenden werden die wesentlichen Maßnahmen aufgeführt.  

Bei separatem Kauf des Materials können die Kosten angesetzt werden, wenn die Anbringung 

beziehungsweise der Einbau durch ein Fachunternehmen erfolgt. 

 

Es können grundsätzlich Bruttokosten inklusive Mehrwertsteuer berücksichtigt werden. Sofern für Teile 

des Investitionsvorhabens eine Vorsteuerabzugsberechtigung des Antragstellers besteht, können für 

diese Maßnahme nur die Nettokosten berücksichtigt werden. 

 

Die Kosten der Beratung, Planung und Baubegleitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den 

Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz stehen, werden nicht bezuschusst. Sofern beim 

Vorhaben die Wiederverwendung von Bauteilen geplant ist, können die dafür entstehenden 

Beratungskosten und Kosten von Gutachten für Baustoffuntersuchungen gefördert werden. 

 

Nicht gefördert werden: Kosten der Beschaffung der Finanzierungsmittel, Kosten der 

Zwischenfinanzierung, Kapitalkosten, Steuerbelastung des Baugrundstückes, Kosten von Behörden- und 

Verwaltungsleistungen sowie Umzugskosten und Ausweichquartiere. 

 

Gefördert werden bauliche und anlagentechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. 

Diese sind in der folgenden Listeaufgeführt. Die beschriebenen Mindestanforderungen sind zu erfüllen. 

Die Anforderungen gemäß GEG § 48 zur Begrenzung des Wärmedurchgangs bei erstmaligem Einbau, 

Ersatz oder Erneuerung von Außenbauteilen bestehender Gebäude sind zu beachten.  

Bei allen Maßnahmen ist auf eine wärmebrückenminimierte und luftdichte Ausführung zu achten.  
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Wärmedämmung von Dachflächen 

 

− Abbrucharbeiten wie alte Dämmung, Dacheindeckung, Dachpappe, Schweißbahnen oder Asbest 

und deren Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfälle)  

− Gutachten für Baustoffuntersuchungen bestehender Bauteile  

− Erneuerung der Dachlattung  

− Einbau von Unterspannbahn, Luftdichtheitsschicht und Dampfsperre  

− Ein- beziehungsweise Aufbringen der Wärmedämmung  

− Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung  

− Aufdopplung und Verstärkung der Sparren bei Zwischensparrendämmung  

− Ersatz, Erneuerung und Erweiterung des Dachstuhls oder von Teilen eines Dachstuhls  

− Dämmung/Erneuerung/Erstellung von Dachgauben  

− Verkleidung der Dämmung (zum Beispiel Gipskartonplatten) sowie Maler- und Tapezierarbeiten bei 

ausgebautem Dachgeschoss  

− Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion  

− Maßnahmen zur Schalldämmung  

− Austausch von Dachziegeln inklusive Versiegelung, Abdichtungsarbeiten am Dach, inklusive 

Dachdurchgangsziegel (zum Beispiel Lüftungs- oder Antennenziegel) und Schneefanggitter 

− Neueindeckung des Daches oder Dachabschluss bei Flachdach (Dachpappe, Schweißbahn etc.) 

− Dachbegrünungen  

− Änderung des Dachüberstands  

− Erneuerung der Dachrinnen, Fallrohre, Einlaufbleche  

 
Die in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) 

sind bei Sanierung der jeweiligen Bauteile einzuhalten. Die Anforderungen beziehen sich nur auf die 

wärmeübertragenden Umfassungsflächen.  

 

Bauteil  Maximaler U-Wert in 

W/(m²·K)  

Schrägdächer und dazugehörige 

Kehlbalkenlagen  

0,14  

Dachflächen von Gauben  0,20  

Gaubenwangen  0,20  

Flachdächer  0,14  

 

 

Wärmedämmung von Außenwänden 

 

− Abbrucharbeiten (wie Abklopfen des alten Putzes, Abbruch von nicht thermisch getrennten Balkonen 

oder Treppenhäusern inklusive dann notwendiger Neuerrichtung) und Entsorgung (inklusive 

Schadstoffe und Sonderabfälle)  

− Gutachten für Baustoffuntersuchungen bestehender Bauteile  

− Erdaushub bei Dämmung von erdberührten Außenflächen inklusive Sicherungsmaßnahmen  

− notwendige Bauwerkstrockenlegung  

− Erhöhung des Dachüberstandes  

− Bohrungen für Kerndämmungen  

− Ein- beziehungsweise Anbringen der Wärmedämmung, auch in Gebäudetrennfugen  

− Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung  

− Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion wie thermische Ertüchtigung bestehender 

Balkone/Loggien inklusive nachträgliche Verglasung von unbeheizten Loggien, Dämmung von 

Heizkörpernischen und Sanierung kritischer Wärmebrücken im Raum  

− Sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung von Rollläden und 

außenliegenden Verschattungselementen  

− Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen 
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− Maler- und Putzarbeiten inklusive Fassadenverkleidung, zum Beispiel Klinker  

− Ersatz, Erneuerung und Erweiterung von Außenwänden  

− Einbau von Dämmsteinen  

− Maßnahmen zum Schlagregenschutz  

− Maßnahmen zur Schalldämmung  

− Austausch von Glasbausteinen durch Mauerwerk  

− Erneuerung Windfang, Vordachkonstruktionen 

− Verlegung der Regenrohre  

 
Die in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) 

sind bei Sanierung der jeweiligen Bauteile einzuhalten. Die Anforderungen beziehen sich nur auf die 

wärmeübertragenden Umfassungsflächen.  

 

Bauteil  Maximaler U-Wert in W/(m²·K)  

Außenwand  0,20  

Kerndämmung bei zweischaligem 

Mauerwerk  

Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(m·K)  

Wandflächen gegen unbeheizte Räume  0,25  

Wandflächen gegen Erdreich  0,25  

 
Sofern bei zweischaligem Mauerwerk nur eine Kerndämmung nachträglich durchgeführt und dabei die 

bestehende Außenschale nicht entfernt wird, ist der Hohlraum vollständig mit Dämmstoff zu verfüllen.  

 

 

Wärmedämmung von Geschossdecken 

 

− notwendige Abbrucharbeiten und Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfälle)  

− Bauwerkstrockenlegung 

− Aufbringen der Wärmedämmung  

− Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung  

− Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion  

− notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen 

− notwendige Maler- und Putzarbeiten  

− Estrich, Trittschalldämmung, Bodenbelag (sofern Kellerdecke "von oben" gedämmt wird)  

− Maßnahmen zur Schalldämmung  

− Wiederherstellung der Begehbarkeit des neu gedämmten Bodens  

− notwendige Arbeiten an den Versorgungsleitungen, zum Beispiel Verlegung von Elektroanschlüssen  

− Erneuerung von energetisch relevanten Türen oder wärmedämmenden Bodentreppen, zum Beispiel 

zum Keller oder Dachboden, sowie von wärmedämmenden Bodenklappen zum unbeheizten 

Dachboden  

 

Die in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) 

sind bei Sanierung der jeweiligen Bauteile einzuhalten. Die Anforderungen beziehen sich nur auf die 

wärmeübertragenden Umfassungsflächen. 
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Bauteil  Maximaler U-Wert in 

W/(m²·K)  

Oberste Geschossdecken zu nicht 

ausgebauten Dachräumen  

0,14  

Kellerdecken, Decken zu 

unbeheizten Räumen  

0,25  

Geschossdecken nach unten 

gegen Außenluft  

0,20  

Bodenflächen gegen Erdreich  0,25  

 

Erneuerung und Austausch von Fenstern, Fenstertüren und Außentüren 

 

− Ausbau und Entsorgung (inklusive Schadstoffe und Sonderabfälle)  

− Austausch, Ertüchtigung (Neuverglasung, Überarbeitung der Rahmen, Herstellung von Gang- und 

Schließbarkeit sowie Verbesserung der Fugendichtheit und der Schlagregendichtheit) und Einbau 

neuer Fenster, Fenstertüren und Außentüren beziehungsweise deren erstmaliger Einbau  

− Einbau von Fensterlüftern und Außenwandluftdurchlässen (Außenwand-Luftdurchlass/lässe)  

− Austausch von Glasbausteinen durch neue Fenster  

− Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion, auch Dämmung von Heizkörpernischen, Sanierung 

kritischer Wärmebrücken im Raum  

− Maßnahmen zur Schalldämmung  

− Abdichtung der Fugen  

− Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung der Fensterbänke  

− Sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung von Rollläden und 

außenliegenden Verschattungselementen nach DIN 4108-2  

− Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen  

− Erneuerung des Heizkörpers bei Einbau größerer Fenster und daraus geringerer Brüstungshöhen  

− Notwendige Putz- und Malerarbeiten im Fensterbereich (gegebenenfalls anteilig)  

− Erneuerung Hauseingangstüren sowie anderer Außentüren innerhalb der thermischen Gebäudehülle 

(z. B. Türen zum unbeheizten Keller oder Dachboden, Bodenklappen zum unbeheizten Dachboden)  

− notwendige Elektroarbeiten für elektrisch betriebene Fenster und Türen, Anschlüsse an 

Einbruchsicherungen  

 

Die in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) 

sind bei Sanierung der jeweiligen Bauteile einzuhalten. Die aufgeführten Werte beschreiben den 

Wärmedurchgangskoeffizienten für das gesamte Fenster (Uw-Wert). Abweichung sind durch einen 

unabhängigen Energieberater bauphysikalisch zu begründen. 

 

Bauteil  Maximaler U-Wert in W/(m²·K)  

Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit 

Mehrscheibenisolierverglasung  

0,95  

Barrierearme oder einbruchhemmende 

Fenster, Balkon- und Terrassentüren  

1,1  

Ertüchtigung von Fenstern und 

Kastenfenstern sowie Fenster mit 

Sonderverglasung  

1,3  

Dachflächenfenster  1,0  

Hauseingangstüren/Außentüren beheizter 

Räume 

1,3 

Fenster in denkmalgeschützen Gebäuden 1,4 

 



Seite 5 von 6 

Gefördert wird die Erneuerung durch Austausch oder Ertüchtigung von Fenstern, Fenstertüren und 

Außentüren sowie der erstmalige Einbau von Außentüren, Fenstern und Fenstertüren einschließlich 

außenliegender Sonnenschutzeinrichtungen nach DIN 4108-2. Dabei sind die in der Tabelle genannten 

Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) einzuhalten.  

Bedingung für die Förderung von Fenstern und Fenstertüren ist, dass der U-Wert der Außenwand 

und/oder des Daches kleiner ist als der Uw-Wert der neu eingebauten Fenster und Fenstertüren. Diese 

Mindestanforderung darf gleichwertig erfüllt werden, indem durch weitere Maßnahmen Tauwasser- und 

Schimmelbildung weitestgehend ausgeschlossen werden. 

 

 

Ertüchtigung von Fenstern, Fenstertüren und Außentüren 

 

− Neuverglasung, Entsorgung der Altverglasung  

− Überarbeitung der Rahmen und Flügel mit gegebenenfalls erforderlichem Aus- und Einbau  

− Herstellung von Gang- und Schließbarkeit  

− Erneuerung beziehungsweise Einbau von Dichtungen, zum Beispiel Falzdichtung, Lippendichtung  

− Dämmung der Einbaufuge  

− Herstellung eines luftdichten Anschlusses innen  

− Herstellung eines schlagregendichten Anschlusses außen  

− Sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer beziehungsweise Erneuerung von Rollläden und 

außenliegenden Verschattungselementen  

− Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen  

− Maßnahmen zur Schalldämmung  

− Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz  

 

Bei der Sanierung der jeweiligen Bauteile sind die unter „Erneuerung und Austausch von Fenster und 

Außentüren“ genannten Anforderungen und Bestimmungen einzuhalten. 

 

 

Optimierung von Heiztechnik und Modernisierung von Heizungskomponenten 

 
Die Optimierung von Heiztechnik und die Modernisierung von Heizungskomponenten ist förderfähig, 

wenn diese älter als zwei Jahre sind. Außerdem ist eine Bestandsaufnahme und gegebenenfalls die 

Analyse des Ist-Zustandes (z. B. nach DIN EN 15378) und die Durchführung des hydraulischen Abgleichs 

erforderlich. Öl- und Kohleheizungen sind von der Förderung ausgeschlossen. 

 

Konkret sind folgende Maßnahmen förderfähig: 

 

− Hydraulischer Abgleich 

− Ersatz bestehender Pumpen durch Hocheffizienzpumpen. Pumpen müssen die zum Zeitpunkt des 

Einbaus geltenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an den Energieeffizienzindex einhalten  

− Einbau hocheffizienter Trinkwasserzirkulationspumpen  

− Einbau voreinstellbarer Heizkörperthermostatventile und von Strangdifferenzdruckreglern 

− in Einrohrsystemen Maßnahmen zur Volumenstromregelung  

− Umbau von Ein- in Zweirohrsysteme  

− Ersatz und erstmaliger Einbau von Pufferspeichern  

− Erstmaliger Einbau von Flächenheizsystemen und Heizleisten (System-Vorlauftemperaturen ≤ 35°C) 

inklusive Anpassung oder Erneuerung von Rohrleitungen  

− Austausch von Heizkörpern durch Niedertemperaturheizkörper (Vorlauftemperatur ≤ 60°C)  

− Austausch von "kritischen" Heizkörpern zur Systemtemperaturreduzierung  

− Einbau von zusätzlichen Wärmetauscher(n) zur Aufrüstung eines Niedertemperaturkessels zu einem 

Brennwertkessel einschließlich notwendiger Schornsteinanpassungen  

− Nachträgliche Dämmung von ungedämmten Rohrleitungen  

− Maßnahmen zur Schalldämmung  

− Integration des Warmwassersystems in die Heizungsanlage, inklusive notwendiger Sanitärarbeiten 

wie Austausch der Armaturen  
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− Optimierung elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, die mit Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen betrieben werden 

− Optimierung von Nachtspeicherheizungen, die mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben 

werden, durch Einbau einer flexiblen Steuerung  

− Einbau sowie Ersatz von zur Heizungsanlage zugehöriger Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und 

Nutzerinterface  

− Installation von Smart Metering-Systemen ohne Endgeräte und ohne Unterhaltungstechnik  

− Installation eines Wärmemengenzählers  

− Anschluss an eine Breitbandverkabelung  

− Leerrohre, Kabel (zum Beispiel Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steuerungs- und 

Regelungstechnik sowie für Smart Metering-Systeme  

− Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung  

 

 


